
AMTSBLATT
DER

FREIEN HANSESTADT BREMEN

2006 Nr. 14Ausgegeben am 31. Januar 2006

H 1270 

Inhalt
Fachspezifische Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang

„English-Speaking Cultures / Englisch" mit Haupt- und Nebenfach der Universität Bremen. . . . . . . S. 81

Fachspezifische Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang „Linguistik" (Nebenfach)
der Universität Bremen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 91

Fachspezifische Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang
„Musikpädagogik" (Nebenfach) der Universität Bremen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 93

81

Fachspezifische Prüfungsordnung für den Bachelor-
studiengang „English-Speaking Cultures / Englisch“
mit Haupt- und Nebenfach der Universität Bremen 

Vom 21. September 20051

Der Rektor der Universität Bremen hat am 29. De-
zember 2005 nach § 110 Abs. 2 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Juli 2003 (Brem.GBl. S. 295) die fachspezifi-
sche Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang
English-Speaking Cultures / Englisch in der nachste-
henden Fassung genehmigt:

Die fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung
für Bachelorstudiengänge der Universität Bremen vom
13. Juli 2005.

Abschnitt 1

Regelungen für das Hauptfach
English-Speaking Cultures / Englisch, General

Studies und Professionalisierungsbereich2

§ 1

Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Fachsemester. 

§ 2

Studienaufbau und Studienumfang

(1) Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelor-
studiengangs English-Speaking Cultures / Englisch
sind insgesamt 180 Kreditpunkte (CP) zu erwerben.

Das Studium besteht aus:

a) dem Hauptfach English-Speaking Cultures /
Englisch (einschließlich Auslandssemester und
Praktikum) mit 90 CP, 

b) aus den General Studies (45 CP) für die allge-
mein berufsorientierende Ausrichtung oder dem
Professionalisierungsbereich (45 CP) für das Be-
rufsziel „Lehramt an Gymnasien und Gesamt-
schulen“ sowie 

c) einem Nebenfach (45 CP).

Studierende mit dem Studienziel „allgemein berufs-
orientierende Ausrichtung“ müssen General Studies
studieren und können frei ein Nebenfach aus allen
Clustern wählen (vgl. Anlage 3)3.

Studierende mit dem Studienziel „Lehramt an Gym-
nasien und Gesamtschulen“ müssen den „Professio-
nalisierungsbereich“ studieren und können alle für
das Lehramtsstudium zugelassenen Fächer an der
Universität Bremen als Nebenfach studieren.

(2) Das Studium ist in Module gegliedert, es werden
jedoch auch Prüfungen zu einzelnen Lehrveranstal-
tungen verlangt. Die geforderten Studienleistungen
und Prüfungsanforderungen sind so strukturiert, dass
Studierende im 6. Studiensemester nach Studienplan
bis zum 20. Mai eines Jahres 150 CP bescheinigt be-
kommen können, um sich für ein Masterprogramm
bewerben zu können.

a) Das Hauptfach English-Speaking Cultures /
Englisch vermittelt folgende Kenntnisse und
Fertigkeiten im Pflichtbereich:

Grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten des
Fachs im Umfang von 66 CP: 

– englischsprachige Literaturwissenschaft

– englische Sprachwissenschaft

1 Soweit diese Ordnung auf natürliche Personen Bezug nimmt, gilt sie
für weibliche und männliche Personen in gleicher Weise. Dienst- und
Funktionsbezeichnungen bei Frauen werden in der weiblichen
Sprachform geführt.

2 Die Bestimmungen des Abschnitts 1 gelten für die Module und Veran-
staltungen, die das Hauptfach anbietet. Für Module und Veranstaltun-
gen anderer Fächer gelten die Regelungen der Prüfungsordnungen
der anderen Fächer, sofern sie von denjenigen des Abschnitts 1 abwei-
chen.

3 Andere fremdsprachliche Philologien sind als Nebenfächer prüfungs-
rechtlich möglich, werden jedoch nicht empfohlen.
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– Sozialgeschichte der englischsprachigen Kul-
turen

– der interdisziplinären Vernetzung der drei
oben genannten Bereiche 

– der Beherrschung der englischen Sprache in
Wort und Schrift

Vertiefende Kenntnisse in mindestens einem der
folgenden Gebiete im Umfang von 24 CP:

– englischsprachige Literaturwissenschaft

– englische Sprachwissenschaft

– Sozialgeschichte der englischsprachigen Kul-
turen

– der interdisziplinären Vernetzung der drei Be-
reiche

b) Im Bereich der General Studies (45 CP) sind

im Pflichtbereich bezogen auf das Fach English-
Speaking Cultures / Englisch das Modul GS I
Berufsfelderkundung (inkl. eines 6-wöchigen
Praktikums) im Umfang von 10 CP zu absolvie-
ren, und

im Wahlpflichtbereich von den folgenden Mo-
dul-Angeboten des Fachbereichs 10 je nach Ver-
fügbarkeit des Angebots insgesamt 35 CP zu er-
bringen:

– GS I Berufsfelderkundung (Möglichkeit zur
Verlängerung des Pflichtpraktikums
um bis zu 6 Wochen)

– GS II Studium generale

– GS III Leitung eines Tutoriums

– GS IV Selbstorganisierte Projektarbeit(en)

– GS Va Weitere Fremdsprache(n)

– GS VI Kommunikative Kompetenz

– GS VII Mitarbeit an Forschungsprojekten

– GS VIII Studentische Aktivitäten

– GS IX Kurse des Studienzentrums

– GS X Geisteswissenschaft und Berufspraxis

– GS XI Wissenschaft im Kontext

– GS XII Studienrelevanter Auslandsaufenthalt
(siehe Absatz 4)

c) Im Professionalisierungsbereich werden Kennt-
nisse und Fertigkeiten in folgenden Gebieten
vermittelt:

– Orientierungspraktikum 6 CP 

– Fachdidaktik des Hauptfachs 15 CP 

– Schlüsselqualifikationen 9 CP 

– Erziehungswissenschaften 15 CP 

(3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und
Wahlpflichtmodule werden im jährlichen Turnus an-
geboten. Die einzelnen Lehrveranstaltungen werden
von der Studienkommission in der Jahresplanung des
Lehrprogramms ausgewiesen. Darüber hinaus können
auf Antrag auch weitere Module und Lehrveranstal-
tungen von der Studienkommission für die entspre-
chenden Prüfungsgebiete in das Lehrprogramm auf-
genommen werden.

(4) Für Hauptfach-Studierende ist außerdem ein
fachlich relevantes Studiensemester (Auslandsmodul)
an einer englischsprachigen Universität in einem eng-
lischsprachigen Land obligatorischer Bestandteil des
Studiums. Der Auslandsaufenthalt findet während des
fünften Semesters statt. Im Studiensemester müssen
Leistungen im Umfang von 16 CP erbracht werden,
die mit 13 CP auf das Hauptfach und mit 3 CP auf die
General Studies bzw. auf die Schlüsselqualifikationen
im Professionalisierungsbereich angerechnet werden.
Das Studiensemester kann in begründeten Ausnah-
mefällen mit Genehmigung des Prüfungsausschusses
durch ein fachlich relevantes Praktikum von dreimo-
natiger Dauer in einem englischsprachigen Land er-
setzt werden. In diesem Fall werden für das Auslands-
modul 10 CP vergeben und es müssen zusätzlich
sprachpraktische Veranstaltungen im Umfang von
3 CP nachgewiesen werden. Das Praktikum wird mit
einem schriftlichen Praktikumsbericht abgeschlossen.
In nachgewiesenen schwerwiegenden Härtefällen
kann der Prüfungsausschuss eine Befreiung vom Aus-
landsmodul aussprechen und eine geeignete Modul-
ersatzleistung festlegen.

(5) Das für Studierende mit dem Studienziel „allge-
mein berufsorientierende Ausrichtung“ verpflichtende
sechswöchige Praktikum im Rahmen der General Stu-
dies (Modul „Berufsfeldorientierung“) kann in
Deutschland oder im Ausland absolviert werden. Über
das Praktikum ist ein unbenoteter Praktikumsbericht
zu schreiben. 

(6) Lehrveranstaltungen werden in englischer Spra-
che gehalten. Die erforderlichen Fremdsprachen-
kenntnisse werden in den studiengangsspezifischen
Zulassungsvoraussetzungen geregelt.

§ 3

Prüfungsvorleistungen

(1) Prüfungsvorleistungen können in folgenden
Formen erbracht werden: 

1. Thesenpapier von 2 bis 3 Seiten mit Präsentation
und Diskussion in der Lehrveranstaltung, 

2. Referate, 

3. Multimedia-Präsentationen,

4. kurze schriftliche Arbeiten (bis 1.500 Wörter),

5. Seminarprotokolle,

6. Moderationen,

7. Projektberichte,

8. Portfolios.

Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf An-
trag einer Prüferin weitere Prüfungsformen zulassen.

(2) Prüfungsvorleistungen werden mit „bestanden“
bzw. „nicht bestanden“ bewertet und nicht benotet. 

(3) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Form der Prüfungsvorleistungen nicht festgelegt ist,
kann die Prüferin eine Prüfungsform gemäß Absatz 1
festlegen. Form, Frist, Dauer und Umfang der zu er-
bringenden Prüfungsvorleistung legt die Veranstalte-
rin zu Beginn der Lehrveranstaltung fest. 

(4) Prüfungsvorleistungen können einmal nachge-
bessert und zweimal im gleichen Semester wiederholt
werden. Weitere Wiederholungen sind erst bei einem



erneuten Besuch der Lehrveranstaltung möglich. Die
verantwortliche Veranstalterin kann für eine Wieder-
holung eine andere als die ursprüngliche Prüfungs-
form festlegen.

§ 4

Prüfungen

(1) Prüfungen können in den folgenden Formen
durchgeführt werden: 

1. schriftliche Arbeiten unter Aufsicht (Klausuren)
mit einer Dauer von mindestens 90 Minuten,

2. schriftlich ausgearbeitete Hausarbeiten mit ei-
nem Umfang von ca. 5.000 Wörtern,

3. Praktikums- und Projektberichte, 

4. Portfolios,

5. Präsentationen,

6. Leseverständnistests.

Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf An-
trag einer Prüferin weitere Prüfungsformen zulassen.

(2) Anmeldungen zu Modulprüfungen erfolgen spä-
testens zwei Wochen vor der jeweiligen Prüfung. Da-
nach sind Rücktritte nur auf begründeten Antrag und
mit Genehmigung des Prüfungsausschusses möglich. 

(3) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Prüfungsformen nicht festgelegt sind, kann der Prüfer
eine Prüfungsform gemäß Absatz 1 festlegen. Formen,
Fristen, Dauer und Umfang sind den Studierenden zu
Beginn des Moduls bekannt zu geben. Prüfungen
müssen so terminiert werden, dass sie in dem Semes-
ter, in dem die entsprechende Lehrveranstaltung bzw.
ein Modul endet, erstmalig vollständig erbracht und
bewertet werden können. 

(4) Prüfungen können zweimal wiederholt werden.
Die erstmalige Wiederholung einer nicht bestandenen
Modulprüfung soll spätestens zu Beginn des darauf
folgenden Semesters ermöglicht werden. Die verant-
wortliche Veranstalterin kann für die Wiederholung
eine andere als die ursprüngliche Prüfungsform festle-
gen.

§ 5

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Die Basismodule des ersten Jahres aus dem ang-
listischen BA-Studiengang der Universität Oldenburg
werden ohne Einzelfallprüfung pauschal anerkannt.
Studierende werden darauf hingewiesen, dass inhalt-
liche Unterschiede zu den Modulen des Studiengangs
English-Speaking Cultures / Englisch bestehen kön-
nen. Sie sind dafür verantwortlich, sich eventuell feh-
lende Grundlagenkenntnisse eigenständig anzueig-
nen. Über die Anerkennung von Prüfungsleistungen
des zweiten und dritten Studienjahres wird im Einzel-
fall entschieden.

(2) Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen, die an anderen Hochschulen im Rahmen eines
Auslandsstudiums erbracht werden, erfolgt durch den
Prüfungsausschuss. Die Möglichkeit der Anerken-
nung soll vor Antritt des Auslandsstudiums mit dem
Prüfungsausschuss geklärt werden. 

§ 6

Prüfungsanforderungen der Bachelorprüfung

(1) Als Voraussetzung für die Zulassung zu den je-
weiligen Modulprüfungen sind gemäß Anlage 1 Prü-
fungsvorleistungen zu erbringen.

(2) Die Prüfungsanforderungen sind in der Anlage 1
aufgeführt. 

(3) Das Studium einiger Module setzt den erfolgrei-
chen Abschluss von anderen Modulen voraus. Die Zu-
lassungsvoraussetzungen für einzelne Module sind in
Anlage 1 dieser Prüfungsordnung genannt.

§ 7

Bachelorarbeit 

(1) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit setzt den Er-
werb von mindestens 70 Kreditpunkten im Hauptfach
voraus.

(2) Für die Bachelorarbeit werden 10 CP vergeben.

(3) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt
8 Wochen. Ihr Umfang soll 30 Seiten (ohne Anlagen)
nicht überschreiten. Die Bearbeitungsfrist kann vom
Prüfungsausschuss bei Vorliegen gewichtiger Gründe
auf Antrag um maximal zwei Wochen verlängert wer-
den. Die Bachelorarbeit ist fristgemäß in drei gedruck-
ten und gebundenen Exemplaren beim Prüfungsamt
einzureichen. Zusätzlich ist ein Exemplar in elektroni-
scher Form (.doc oder .rtf) abzuliefern.

(4) Die Bachelorarbeit kann mit Genehmigung des
Prüfungsausschusses auch als Gruppenarbeit mit bis
zu drei Kandidaten erstellt werden. Der Umfang der
Arbeit soll in diesem Fall 30 Seiten pro Bearbeiter
nicht überschreiten.

(5) Die Bachelorarbeit ist in englischer Sprache an-
zufertigen. Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag
andere Sprachen zulassen, sofern die Betreuung und
Bewertung gewährleistet sind. 

(6) Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Bache-
lorarbeit bzw. ein mit „nicht ausreichend“ bewerteter
Teil einer Gruppenarbeit kann auf Antrag einmal mit
einem neuen Thema wiederholt werden. Der Antrag
ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des
Ergebnisses an den Prüfungsausschuss zu stellen.

§ 8

Gesamtnote der Bachelorprüfung

Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich
wie folgt:

1. die Noten der Modulprüfungen werden mit der
Anzahl der für das Modul vergebenen Kredit-
punkte multipliziert; 

2. die Note der Bachelorarbeit wird mit 20 multipli-
ziert (doppelte Kreditpunktzahl).

Die Summe aus Ziffer 1 und 2 wird durch 190 geteilt,
und das Ergebnis ergibt die Gesamtnote.

§ 9

Zeugnis und Urkunde

Auf Grund der bestandenen Prüfung wird der aka-
demische Grad 

„Bachelor of Arts“
(abgekürzt: B.A.)

verliehen.
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Abschnitt 2

Regelungen für das Nebenfach
English-Speaking Cultures / Englisch

§ 10

Studienaufbau und Studienumfang

(1) Für den erfolgreichen Abschluss des Neben-
fachs English-Speaking Cultures / Englisch sind ins-
gesamt 45 Kreditpunkte (CP) zu erwerben. 

(2) Das Studium ist in Module und einzelne Lehr-
veranstaltungen gegliedert. 

Das Nebenfach English-Speaking Cultures / Eng-
lisch vermittelt folgende Kenntnisse und Fertigkeiten: 

a) im Pflichtbereich im Umfang von 42 CP grundle-
gende Kenntnisse und Fertigkeiten des Fachs: 

– englischsprachige Literaturwissenschaft

– englische Sprachwissenschaft

– Sozialgeschichte der englischsprachigen Kul-
turen

– der Beherrschung der englischen Sprache in
Wort und Schrift

b) im Wahlpflichtbereich können im Umfang von 
3 CP Schwerpunkte in einem der Gebiete des
Pflichtbereichs gesetzt werden.

(3) Lehrveranstaltungen werden in englischer Spra-
che gehalten. Die erforderlichen Fremdsprachen-
kenntnisse werden in den studiengangsspezifischen
Zulassungsvoraussetzungen geregelt. 

§ 11

Prüfungsvorleistungen

(1) Prüfungsvorleistungen können in folgenden
Formen erbracht werden: 

1. Thesenpapier von 2 bis 3 Seiten mit Präsentation
und Diskussion in der Lehrveranstaltung, 

2. Referate, 

3. Multimedia-Präsentationen,

4. kurze schriftliche Arbeiten (bis 1.500 Wörter),

5. Seminarprotokolle,

6. Moderationen,

7. Projektberichte,

8. Portfolios.

Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf An-
trag einer Prüferin weitere Prüfungsformen zulassen.

(2) Prüfungsvorleistungen werden mit „bestanden“
bzw. „nicht bestanden“ bewertet und nicht benotet. 

(3) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Form der Prüfungsvorleistungen nicht festgelegt ist,
kann die Prüferin eine Prüfungsform gemäß Absatz 1
festlegen. Form, Frist, Dauer und Umfang der zu er-
bringenden Prüfungsvorleistung legt die Veranstalte-
rin zu Beginn der Lehrveranstaltung fest. 

(4) Prüfungsvorleistungen können einmal nachge-
bessert und zweimal im gleichen Semester wiederholt
werden. Weitere Wiederholungen sind erst bei einem
erneuten Besuch der Lehrveranstaltung möglich. Die
verantwortliche Veranstalterin kann für eine Wieder-
holung eine andere als die ursprüngliche Prüfungs-
form festlegen.

§ 12

Prüfungen

(1) Prüfungen können in den folgenden Formen
durchgeführt werden: 

1. schriftliche Arbeiten unter Aufsicht (Klausuren)
mit einer Dauer von mindestens 90 Minuten,

2. schriftlich ausgearbeitete Hausarbeiten mit ei-
nem Umfang von ca. 5.000 Wörtern,

3. Projektberichte, 

4. Portfolios.

Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf An-
trag einer Prüferin weitere Prüfungsformen zulassen.

(2) Anmeldungen zu Modulprüfungen erfolgen spä-
testens zwei Wochen vor der jeweiligen Prüfung. Da-
nach sind Rücktritte nur auf begründeten Antrag und
mit Genehmigung des Prüfungsausschusses möglich. 

(3) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Prüfungsformen nicht festgelegt sind, kann der Prüfer
eine Prüfungsform gemäß Absatz 1 festlegen. Formen,
Fristen, Dauer und Umfang sind den Studierenden zu
Beginn des Moduls bekannt zu geben. Prüfungen
müssen so terminiert werden, dass sie in dem Semes-
ter, in dem die entsprechende Lehrveranstaltung bzw.
ein Modul endet, erstmalig vollständig erbracht und
bewertet werden können.

(4) Prüfungen können zweimal wiederholt werden.
Die erstmalige Wiederholung einer nicht bestandenen
Modulprüfung soll spätestens noch zu Beginn des da-
rauf folgenden Semesters ermöglicht werden. Die ver-
antwortliche Veranstalterin kann für die Wiederho-
lung eine andere als die ursprüngliche Prüfungsform
festlegen.

§ 13

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Die Basismodule des ersten Jahres aus dem ang-
listischen BA-Studiengang der Universität Oldenburg
werden ohne Einzelfallprüfung pauschal anerkannt.
Studierende werden darauf hingewiesen, dass inhalt-
liche Unterschiede zu den Modulen des Studiengangs
English-Speaking Cultures / Englisch bestehen kön-
nen. Sie sind dafür verantwortlich, sich eventuell feh-
lende Grundlagenkenntnisse eigenständig anzueig-
nen. Über die Anerkennung von Prüfungsleistungen
des zweiten und dritten Studienjahres wird im Einzel-
fall entschieden.

(2) Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen, die im Rahmen eines Auslandsstudiums an
anderen Hochschulen erbracht werden, erfolgt durch
den Prüfungsausschuss. Die Möglichkeit der Aner-
kennung soll vor Antritt des Auslandsstudiums mit
dem Prüfungsausschuss geklärt werden.

§ 14

Prüfungsanforderungen für das Nebenfach
English-Speaking Cultures / Englisch

(1) Als Voraussetzung für die Zulassung zu den je-
weiligen Modulprüfungen sind gemäß Anlage 2 Prü-
fungsvorleistungen zu erbringen. 

(2) Die Prüfungsanforderungen sind in Anlage 2
aufgeführt. 



(3) Das Studium einiger Module setzt den erfolgrei-
chen Abschluss von anderen Modulen voraus. Die Zu-
lassungsvoraussetzungen für einzelne Module sind in
Anlage 2 dieser Prüfungsordnung genannt.

§ 15

Geltungsbereich und In-Kraft-Treten

Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung
durch den Rektor mit Wirkung zum 1. Oktober 2005 in
Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt
Bremen veröffentlicht.

Bremen, den 29. Dezember 2005

Der Rektor der
Anlagen Universität Bremen
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§ 1

Studienaufbau und Studiendauer

(1) Das Studium des Professionalisierungsbereichs
Erziehungswissenschaft im Rahmen eines Studiums
Bachelor of Arts / Bachelor of Science mit dem Studi-
enziel Lehramt an öffentlichen Schulen (Gymnasium
und Gesamtschule) ist neben den fachdidaktischen
Studien und dem Studium der Schlüsselqualifikatio-
nen obligatorischer Bestandteil des Studiums des Pro-
fessionalisierungsbereichs.

(2) Das Studium des Professionalisierungsbereichs
Erziehungswissenschaften ist modularisiert und um-
fasst im Rahmen des Bachelor-Studiums drei erzie-
hungswissenschaftliche Module im Umfang von ins-
gesamt 15 CP:

– Modul EW L1: Erziehungswissenschaftlich den-
ken und arbeiten: Eine Einführung in Erziehungs-
wissenschaften (3 CP);

– Modul EW L2: Schule und Unterricht gestalten:
Grundlagen der Lehr-Lern-Theorie (Allgemeine
Didaktik) (6 CP);

– Modul EW L2P: Erziehungswissenschaftliches
Praktikum (6 CP).

(3) Die erziehungswissenschaftlichen Module des
Professionalisierungsbereichs sind in der Studienord-
nung für den Professionalisierungsbereich Erzie-
hungswissenschaft (vgl. Anlage zur fachspezifischen
Studienordnung für den Bachelorstudiengang Eng-
lisch im Haupt- und Nebenfach) ausführlicher be-
schrieben.

§ 2

Prüfungsanforderungen im Professionalisierungs-
bereich Erziehungswissenschaft

(1) Der erfolgreiche Abschluss der erziehungswis-
senschaftlichen Module ist Teil der zu erbringenden
Prüfungsleistungen und Voraussetzung der Anmel-
dung zur Bachelor-Abschlussprüfung.

(2) Für die Modulprüfungen im Professionalisie-
rungsbereich Erziehungswissenschaft werden folgende
Prüfungsanforderungen und Prüfungsformen festge-
legt:

§ 3

Bachelorarbeit

(1) Im Professionalisierungsbereich Erziehungswis-
senschaft des Bachelorstudiengangs Englisch mit dem
Studienziel Lehramt an Gymnasien und Gesamtschu-
len kann keine Bachelorarbeit geschrieben werden.




